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O0 folgt Aus dem Ganzen, daß dort, der Diözeſanbiſcho
noch keine allgemeine Verordnung. für ſeine Diözeſe getroffen hat,
die Pfarrer oder Rektoren der irchen denſelben erſuchen können, eine
ſoche Verordnung 3u erlaſſen oder aber für ihre Kirchen Im ein⸗
zelnen ihnen die beſondere Feier zu genehmigen. Zweitens
eS ſich daß die Gläubigen Iu geeigneter Weiſe über die ganze Feier
und die Abläſſe belehrt werden. Dieſe Belehrung wird das beſte
kittel ſein, um alle zur beſonderen Feier der Herz Jeſu⸗Freitage
anzuſpornen und namentlich an dieſen erſten Freitagen des onats
die heilige Kommunion zur Sühne 5 empfangen.

Paſtoral⸗Fragen und ⸗Jfülle
Eheverlöbnis.) Berta hat mit Kajus Unter Anweſenheit

ihres Pfarrers ſchriftliches Eheverlöbnis geſchloſſen An die Ver
wandtſchaft im ritten Grade als trennende Ehehindernis hat ſie
nicht gedacht; dem Pfarrer war dieſe Verwandtſchaft unbekannt.
Doch iſt erta darauf bedacht, vor der Eheverkündigung durch
Dispensgeſuch dies Hindernis aus dem Wege räumen. Allein
da ſie u dieſem Zweck den Pfarrer ſeine erſucht, lehnt
dieſer dieſelbe ab, veil EL unterdeſſen erfahren hat, daß Kajus
aus tadelloſer katholiſcher Familie ſtammt, aber ſeit einigen Jahren
durch Umgang mit glaubensloſen Freunden elbſt Glauben
Schiffbruch gelitten hat, mit der heiligen Kirche zerfallen und den
heiligen Sakramenten entfremdet iſt Berta hat das gewußt, hat
aber geglaubt, dies unbeachtet laſſen können, und ieg ſich ogar
in der Hoffnung, Im Eheſtande den Kajus der Kirche wieder zuzuführen.

Wie iſt die Erlaubtheit und Gültigkeit des Verlöbniſſes der in
Sicht ſtehenden Ehe und das Verfahren des Pfarrers 3u beurteilen?

Löſung Da 8 Ci das Eheverlöbnis ſei im Beiſein des
Pfarrers der Berta geſchloſſen, H iſt Unterſtellen, daß irgend enn
Formfehler un dem Verlöbnisvertrage nicht vorliege. Eine Ungültigkeit
oder Unerlaubtheit, venn ſie vorliegt, kann daher nur aus E  *  ichen
Gründen hergeleitet werden, welche die eine bder andere Perſon
Berta oder Kajus oder das gegenſeitige Verhältnis beider, angehen.
Ein Grund bloßer Unerlaubtheit, welcher die Gültigkeit beſtehen
ließe, wird ſich für das Verlöbnis nicht finden laſſen, wie CS bei der
Ehe ſelber möglich iſt Denn iſt die Ehe zwiſchen den Betreffenden

uur unerlaubt, nicht ungültig, ſo iſt doch das Verſprechen zu
olcher Ehe, da Eheverlöbnis, ſeines Gegenſtandes halber ungültig,
weil ein bindendes, ein gültiges Verſprechen zu etwas Unerlaubtem
nicht gegeben werden kann. Um ſo mehr iſt das Eheverſprechen
ungültig, die Ehe ſelber eine ungültige Dare

iſt daher zunächſt die Frage 3u beantworten Vie verhält
eS ſich mit einer Ehe zwiſchen Berta und Kajus? Dieſelbe würde,
Vie On In der Darlegung des Gewiſſensfalles angedeutet iſt, wegen
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der Verwandtſchaft zwiſchen Berta und Kajus ungültig ſein. Mithin
ſt auf dieſen Grund hin das Verlöbnis ebenfalls ungültig. Fraglich
iſt nUr, ob nach etwaigem Dispensgeſuch und Dispenserteilung
ſeitens der II. das beiderſeitig gegebene Verlöbnis von ſelber
gültig werde, bder ob eS eines euen Verlöbniſſes bedürfe. Wenn
nämlich von dem kirchlichen Ehehindernis der Verwandtſchaft dis
penſiert iſt, kann eine Ehe wiſchen Erta und Aju gültig ab
geſchloſſen werden: ein nach Dispens eingegangenes Verlöbnis iſt
daher, falls nichts Citere gegen die Ehe vorliegt, jedenfalls gültig
Ob aber ern vorher ungültiges Verlöbnis von ſelber gültig werde,
iſt keinenfalls ausgemacht. können anderweitige Gründe vorliegen,
Aus welchen für den einen oder andern CV

1⁴n

eil der Ehekandidaten eine
moraliſche und rechtliche Pflicht erwächſt, die Ehezuſage aufrecht
halten und zur Ausführung zu bringen; aber die kirchenrechtliche
Praxis hält daran feſt, die beiderſeitig abgegebene Zuſage nicht als
eine ültige Verlobung aufzufaſſen mit ihren kirchenrechtlichen Folgen,
ondern eine nach beiderf
Verlobung zu fordern

eitiger Annahme der Dispens erfolgte Cue

Unterſtellen Dir nun, daß die durch die Verwandtſchaft be
gründete Ungültigkeit gehoben ſei, ⁰ ommt die weitere rage, ob
noch anderweitige Einwände die beabſichtigte Ehe zu erheben
ind, Ctwa Aus der ſittlichen Haltung des Kajus leſe allein Imm
nach der Darlegung des Falles m Betracht Mit andern orten,
eS iſt 3u entſcheiden, ob der Unglaube des Kajus und ſeine Entfrem⸗
dung von der Kirche und ihrem Sakramente die Ehe mit demſelben
für Berta Unerlaubt machen. Wenn 1, dann iſt das Verlöbnis, obgleich
der Form nach richtig vollzogen, dennoch der Sache ungültig.

me eingehendere Behandlung der Theologen ber die Erlaubtheit
bder Nicht-Erlaubtheit derartiger Ehen nde ſich aſt nuL bei Be
handlung von Iſchehen ort werden übrigens von maßgebenden
Autoren die Leitſätze aufgeſtellt, welche entſcheidend ſind bei eant
wortung der hier aufgeworfenen Frage

Bezüglich der Miſchehen, ſei eS der Ehe von Katholiken Ut
getauften Andersgläubigen, ſei CS der Ehen von Getauften mit Un
getauften, Ird die Unerlaubtheit derſelben m der Weiſe ausgeſprochen,
daß ſie un der ege nicht UuL durch das kirchliche He verboten
ſeien, ſondern auch dem natürlich⸗göttlichen Sittengeſetze widerſprächen:

weil ſich der katholiſche %  9  eil der Gefahr akatholiſcher Kinder
er  3¹  ehung ausſetze und der Gefahr ſelber mnm der Uebung ſeiner heiligen
Religion gehindert 3u werden; weil die Spendung eines
Sakramentes einen Unwürdigen vollziehe; eil EL von Un
würdigem ein Sakrament empfange. Doch wird zugegeben, daß Aus
wichtigen Gründen die Kirche von ihrem Geſetze dispenſieren könne,
und daß die Unter genannte Gefahr 1e nach Umſtänden beſeitigt
oder ſehr ſtar könne herabgemindert werden, und daß die Uunter

und bezeichnete Mitwirkung 3u fremder Sünde eine
—„Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“ 1916.
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materielle ſein brauche und wichtige Gründe dieſe zur nicht
ſündhaften machen

In unſerm Falle handelt CS8 ſich nicht um enne Miſchehe;
denn auch Kajus mit der Kirche und mit dem ö
Glauben zerfallen iſt, gehört ETL doch nicht zu den „Andersgläubigen“,

welche ner andern akatholiſchen Konfeſſion angehören,
ſondern will noch mM etwa als der katholiſchen Kirche zugehörig
betrachtet werden. Der Uunter angegebene run der Unerlaubtheit
der Ehe kann daher nUuL analog angewendet werden ob etwa Aus
dem Charakter des Kajus Gefahr rwachſe daß CEL ſeinen Kindern
und ſeiner Gattin das Gift des Unglaubens einzuträufeln verſuchen
werde Die Gründe welche Unter und aufgeſtellt ſind bleiben

auch abge chwächter Weiſe weſentlich dieſe ben
Grundlos ſich zu Ehe Wie die der Berta entſchließen

bleibt alſo unerlaubt und Emne derartige Verlobung würde
als naturrechtlich ungültig anzuſehen ſein Liegt aber Gefahr
der Verführung zum Unglauben nicht vor dann wird die Unter

und berührte Sündhaftigkeit der Mitwirkung 3u fremder Sünde
jedenfalls durch geringere Gründe weggeräumt als der Fall ern
würde bezüglich der Mitwirkung zur ſündhaften Spendung oder 3
ündhaftem Empfang anderer Sakramente Die chriſtliche Ehe hat

zwar ſich ſakramentalen Charakter aber ſie behält doch Unmittel
bar die Form ene beiderſeitigen Vertrages Daß erſe be nicht M.

ſündhafter Weiſe abgeſchloſſen werde iſt zunächſt ＋

E des Be⸗
treffenden ſelbſt und L deſſen Vermögen elegen der Clne

braucht die vorausgeſehene Sündhaftigkeit von ſeiten des andern
nicht hindern wenn ihm araus Ene erhebliche Schwierigkeit
oder En erheblicher Nachteil erwachſen würde

Wenn nun hieraus betreffs unſeres Falles leicht auf die
Erlaubtheit der Ehe wiſchen Berta nd Kajus geſchloſſen werden
kann Dispens vom ritten Grad der Verwandtſchaft voraus
geſetzt und dann auch QAuf die Gültigkeit des Verlöbniſſes V
dürfte doch auch Ene einſeitige Löſung des Verlöbniſſes von ſeiten
der Berta El zu geſtatten oder auch raten Een

lle Unzuträglichkeiten und alle Gefahren ſind bei ſolchen
Ehen wie zwiſchen Berta und Kajus nie chloſſen Die Wertung
derſelben ſowie auch die ertung der Nachteile welche Qus der
Abſage der Ehe etwa erfolgen iſt ſehr ſubjektiv beſonders da die
letzteren ＋

etle auf materieller und zeitlicher Seite legen pflegen
die erſtgenannten eEfahren auf dent Gebiete des Uebernatürlichen
und des Ewigen. Eine tief religiöſee Auffaſſung kann daher II unſerm
Falle die Berta ſehr wohl umſtimmen, ſie die weltlichen OTtetle
der beabſichtigten Ehe als minderwertig, die auch nicht nahen Ge
fahren dieſer Ehe aber alſo recht hochwertig erſcheinen laſſen Dann
dürfte werli die Aus irdiſchen Gründen 96E chehene Verlobung
ſie verpflichten trotz der von ihr jetzt hochgewerteten Seelengefahr
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für ſich und die etwa erwartenden Kinder die Ehe dennoch
einzugehen.

leſe Erwägungen werden auch das Urteil beeinfluſſen, das
ſchließlich noch ber das Verhalten des Pfarrers fällen iſt, der
ſeine Beihilfe Zur Erlangung der Dispens von der Verwandtſchaft
zwiſchen C(CTQ und Kajus verſagt. Wenn Berta nur deshalb das
Dispensgeſuch ſtellen will, weil ſie meint, das gemachte Verlöbnis
lege ihr dieſe Pflicht auf, während ſie jetzt IM Grunde wünſ
einer ſolchen Pflicht enthoben 3u ſein dann iſt * Sache des Pfarrers,
Berta dahin aufzuklären, daß eine Pflicht zur Ehe nicht beſtehe und
das Verlöbnis ſchon der beſtehenden Verwandtſchaft ungültig
II WCCICC Et, daß ETL Aus anderen Gründen nuL dringend von der be
reffenden Ehe braten könne und deshalb auch nicht durch Ein⸗
reichung eines Dispensgeſuches Beihilfe leiſten wolle Dann ird
CTQ 10 er von der Ehe zurücktreten. Wün aber CTTQA
auch jetzt noch durchaus die eingeleitete Ehe und Imm ſie deshalb
zUum Pfarrer, und bleibt ſie trotz der Abmahnung des Arrer auf
threm Wunſche beſtehen: dann würde in der Regel der Pfarrer durch
beharrliche Weigerung die Gefahr heraufbeſchwören, die Sache
verſchlimmern; E nach den Umſtänden könnte * dazu kommen, daß
Kajus 3u bloßer Zivilehe drängte nd die Kirchengeſetze ganz außer
acht ließe Der Pfarrer würde Qher verkehrt handeln, wenn
nicht d Dispensgeſuch Mn die Hand nähme. Inſofern nur die
Verwandtſchaft in Betracht ommt, fordert die Kirche für Dispens
vom ritten nd vierten Grade keine wichtigen Gründe mehr Doch
hätte der Pfarrer die Lage des Kajus wahrheitsgemäß anzugeben;
ob dieſe die kirchliche Autorität von Gewährung der Dispens ab⸗
hielte, bliebe deren rwägung überlaſſen. Das Dispensgeſuch waäre

4⁰
An das Ordinariat 3u richten entweder zur Weiterbeförderung und
Begutachtung nach Rom, oder zur autoritativen Erledigung, weil
die Vollmacht, m jenen entfernteren Verwandtſchaftsgraden Dispens
3u geben, wahrſcheinli dem Diözeſanbiſchof von Rom aus Ju⸗
geſtanden iſt

Valkenburg Auguſt E  m  u
II ewiſſensfall.) Faber, ein unternehmender Arbeiter, erhält
Dekonom Iſidor den Auftrag, die Aufforſtung eines aldes

beſorgen. Faber übernimmt den Auftrag, dingt die notwendigen
V  Irbeiter und kommt mit dieſen überein, daß die arbeitenden Männer
S X Pro Tag, die Frauen erhalten ſollen

Iſidor aber beſtimmt, die änner ſollten als Tagelohn
2˙70 die Frauen O haben, und 30⁴ dieſe auch dem Faber aus

Faber vor, wolle ich durch ſein Verfahren eine Ent⸗
ſchädigung erſchaffen für enne Mühewaltung, das Dingen der
Arbeiter, die Wege, die CTL gehen mußte, das Riſiko ſt die
Handlungsweiſe des Faber berechtigt?


